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Niedergang der internationalen 
Rechts- und Friedensordnung?
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine

Am 24. Februar 2022 begann Russland die Invasion der Ukraine.  
Dieser fundamentale Bruch der völkerrechtlichen Ordnung führte  
zur Wahrnehmung einer Zeitenwende in Deutschland. Worauf  
beruht diese allgemein vertretene Auffassung? 

Von Henning de Vries

Seit 1988 Symbol für den Frieden: Die Non-Violence-Skulptur des schwedischen Künstlers Carl Fredrik Reuterswärd vor dem Hauptsitz der 
Vereinten Nationen in New York.
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»Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationa-
len Beziehungen jede gegen die territoriale Un-
versehrtheit oder die politische Unabhängigkeit 
eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen 
der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung 
oder Anwendung von Gewalt.«

– Art. 2 (4) Charta der Vereinten Nationen
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Das 1945 in der Charta der Verein-
ten Nationen (VN) formulierte 
Gewaltverbot bildet seither ei-

nen Grundpfeiler der internationalen 
Rechts- und Friedensordnung.

Bis zum Ersten Weltkrieg (1914‑18) 
stellte Krieg ein legitimes Mittel zur Bei-
legung von Streitigkeiten zwischen 
Staaten dar. Nach der verheerenden Er-
fahrung dieses Krieges wurde im Jahr 
1928 der nach dem französischen Au-
ßenminister Aristide Briand und dem 
amerikanischen Außenminister Frank 
Kellogg benannte Briand-Kellogg-Pakt 
geschlossen.

Mit diesem völkerrechtlichen Vertrag 
ächteten die Ver trags parteien erstmals 
Krieg als Mittel der Streitbelegung. Bis 
1939 unterzeichneten über 63 Staaten 
den Pakt. Mit dem Zweiten Weltkrieg 
(1939‑45) scheiterte der Versuch, eine 
neue internationale Ordnung aufzu-
bauen.

Trotzdem blieben die zuvor abge-
schlossenen Verträge relevant. Der Bri-
and-Kellogg-Pakt wurde nach dem 
Zweiten Weltkrieg Grundlage für das 
Ver brechen gegen den Frieden, das in 
der straf rechtlichen Verfolgung in 
Deutsch land und Japan angewendet 
wurde. Heute heißt es Verbrechen der 
Aggres sion.

Die internationale 
Friedensordnung seit 1945 …

Mit den Vereinten Nationen begann am 
24.  Oktober 1945 eine neue internatio-
nale Ordnung. Ihre Charta erweiterte 
den Briand-Kellogg-Pakt über die Äch-
tung des Krieges hinaus zu einem all-
gemeinen Gewaltverbot, das nicht nur 
die Anwendung, sondern bereits die 
Androhung von Gewalt verbietet.

Das Gewaltverbot ist das Ergebnis 
zweier Weltkriege, die eine unvorstell-
bare Zahl an Menschenleben gefordert 
und nur Trümmer hinterlassen haben. 
Das zentrale Ziel der Vereinten Natio-
nen, Frieden und Sicherheit zu gewähr-
leisten, wird durch das Gewaltverbot als 
Grundsatz dieser neuen internationalen 
Ordnung konkretisiert. Es ist die Grenze 
zwischen Krieg als legitimem und illegi-
timem Mittel der Streitbeilegung zwi-

schen Staaten und damit die Grundlage 
friedlicher Beziehungen.

… und ihr Niedergang?

Russland bricht derzeit das Gewaltver-
bot, indem es die territoriale Unversehrt-
heit und die politische Unabhängigkeit 
der Ukraine in einem Angriffskrieg seit 
dem 24. Februar 2022 verletzt.

Dieser Bruch des Völkerrechts ist be-
deutsam, weil Russland als ständiges 
Mitglied des Sicherheitsrats der Verein-
ten Nationen offensiv mit militärischen 
Mitteln seinen Machtbereich vergrö-
ßert. Dieses Verhalten erscheint wie 
eine Rückkehr zum europäischen Impe-
rialismus des 19.  Jahrhunderts, in dem 
Krieg ein legitimes Mittel war und so 
schließlich in den Ersten Weltkrieg 
führte.

Dem Sicherheitsrat der Vereinten Nati-
onen obliegt die Hauptverantwortung 
dafür, Frieden und Sicherheit zu gewähr-
leisten. Russland war als Teil der Sowjet-
union Gründungsstaat der Vereinten 
Nationen. Nach dem Zerfall der UdSSR 
blieb Russland ständiges Mitglied des 
Sicherheitsrats und damit ein Grund-
pfeiler der internationalen Ordnung im 
System der Vereinten Nationen. Dass 
Russland diese nun in Frage stellt, wirft 
Zweifel an ihrem Bestand auf.

Seit dem Ende des Zweiten Weltkrie-
ges wurde das Gewaltverbot mehrfach 
von verschiedenen Staaten verletzt. Al-
lerdings wurde stets versucht, einen of-
fensichtlichen Bruch zu vermeiden und 
eine mehr oder weniger überzeugende 
und auf dem Völkerrecht sowie ihren 
Prinzipien beruhende Rechtfertigung zu 
liefern. Das Eingreifen der North Atlan-

Militärgeschichte | Krieg in der Ukraine

Vertrag zur Ächtung des Krieges: Reichsaußenminister Gustav Stresemann 
unterzeichnet am 27. August 1928 den Briand-Kellogg-Pakt in Paris.

ak
g-

im
ag

es
/T

T 
N

ew
s 

Ag
en

cy
/S

VT



3
(c) 2022 Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, Potsdam

tic Treaty Organization (NATO) in den 
Kosovokrieg 1998/99 war nicht von ei-
ner Resolution des Sicherheitsrates ge-
deckt und war dennoch durch die huma-
nitäre Erwägung begründet. Weniger 
glaubhaft fällt die Rechtfertigung der 
USA für ihre Invasion des Irak 2003 als 
einen Präventionskrieg, um angeblich 
die Herstellung von Massenvernich-
tungswaffen zu beenden. Diese Begrün-
dung war irreführend, um einen völker-
rechtswidrigen Angriff zu rechtfertigen. 

Russland bemühte sich bisher ebenfalls 
um Rechtfertigungen seines Verhaltens. 

Putins Machtstreben

Im Jahr 2008 unterstützte es die Unab-
hängigkeit der Regionen Abchasien und 
Südossetien von Georgien. Als Georgien 
versuchte, die Kontrolle über die Regio-
nen zurückzugewinnen, rechtfertigte 
der russische Präsident Wladimir Putin 
das Eingreifen der russischen Armee 

mit dem Schutz der dortigen 
Bevölkerung. Danach übernahm 
Russland im Jahr 2014 mit ver-
deckten Truppen die Kontrolle 
über die Krym/Krim und un-
terstützte pro-russische Separa-
tisten in den Regionen Donezk 
und Luhansk/Lugansk, sich von 
der ukrainischen Regierung zu 
lösen. In beiden Fällen hat die 
russische Regierung versucht zu 
vermeiden, als offener Angreifer 
aufzutreten. Dies hat sich mit 
dem derzeitigen Angriff auf die 
Ukraine geändert. 

In den internationalen Bezie-
hungen stehen sich Recht und 
Macht als Gegner gegenüber. Mit 
dem Ende des Zweiten Weltkrie-

ges und erneut mit dem Ende des Kalten 
Krieges war die Hoffnung verbunden, 
eine regelbasierte internationale Ord-
nung aufzubauen.

Internationale Politik sollte durch in-
ternationales Recht reguliert werden, 
damit das Machtstreben einzelner Staa-
ten nicht erneut zu einem globalen Pro-
blem wird. Allerdings kann das Recht 
dies in den internationalen Beziehun-
gen nicht durchsetzen. Der bisherige 
Erfolg der internationalen Ordnung be-

VÖLKERRECHT

Missbrauch humanitärer Intervention als Rechtfertigung

Die Idee humanitärer Intervention kam verstärkt am Anfang des 19. Jahrhunderts im 
Zuge der Abolitionismusbewegung auf. Europäische Staaten forcierten sie vor allem im 
Hinblick auf den Schutz religiöser Minderheiten. Allerdings waren nicht allein humanitäre 
Erwägungen, sondern auch imperialistische Bestrebungen von großer Bedeutung. Die 
Schwierigkeit dieser Interventionen besteht darin, aus der Angabe humanitärer Gründe 
mit Waffengewalt in einem anderen Staat einzugreifen. Die Motive der Intervenierenden 
stehen stets in Frage.
Das nationalsozialistische Deutschland sprach von »humanitären Interventionen«, um 
den Anschluss Österreichs und die Zerschlagung der Tschechoslowakei zu rechtfertigen. 
Die Unruhen in den Staaten hatten die Nationalsozialisten selbst verursacht und so erst 
die Situation geschaffen, die sie für ihre scheinbar gerechtfertigten Invasionen brauchten.
Ein ähnliches Vorgehen kann auch Russland im Hinblick auf seine Interventionen in Ge-
orgien 2008 und der Ukraine 2014 vorgeworfen werden.

Blockade: Der russische 
VN-Botschafter Wassili 
Nebensja war turnus-
mäßig im Februar 
2022 Vorsitzender des 
Sicherheitsrats. Er legte 
während der Notsit-
zung am 25. Februar 
sein Veto gegen die 
Verurteilung des 
Angriffs auf die Ukraine 
ein.Pi
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ruht darauf, dass die einzelnen Staaten 
ihre Bindungsverpflichtung wahrneh-
men.

Die internationale Ordnung verkraftet 
auch Abweichungen wie im Fall der 
NATO im Kosovo oder der USA im Irak, 
solange das Verhalten im Bezug zum 
Völkerrecht steht. Der russische Angriff 
auf die Ukraine ist ein offener Verstoß 
und eine Abwendung hiervon.

Russische Rhetorik versus 
völkerrechtliche Realität

In den vorausgegangenen Monaten 
ließ Putin Truppen an die ukrainische 
Grenze verlegen. Diese Bedrohungs-
situation für die Ukraine begründete 
er damit, dass er die in der Ukraine 
lebenden Russen in Gefahr sehe. Die 

russische Regierung behauptet, dass 
ein Völkermord im Gange sei, der von 
einer faschistischen Regierung in Kyjiw/
Kiew geplant und durchgeführt werde. 
Für beide Behauptungen fehlt jegliche 
Grundlage. Am 21.  Februar 2022 er-
kannte Russland die »Volksrepubliken« 
Donezk und Luhansk als Staaten an. 
Mit diesen Volksrepubliken wurden 
Freundschaftsverträge geschlossen, die 
auch eine militärische Unterstützung 
vorsehen. Auf dieser Grundlage sowie 
des Vorwurfs des Völkermords recht-
fertigt die Regierung ihr Vorgehen als 
»Spezialoperation«.

Diese Rechtfertigung hält einer recht-
lichen Bewertung nicht stand und steht 
in einem offenen Widerspruch zum gel-
tenden Völkerrecht. Die Charta der Ver-
einten Nationen sieht nach Art.  51 ein 

Selbstverteidigungsrecht vor. Dieses ist 
jedoch auf Seiten Russlands nicht gege-
ben. Es liegt kein Angriff der Ukraine auf 
Russland vor. Auch der Schutz russischer 
Staatsbürger in Donezk und Luhansk 
begründet keinen Selbstverteidigungs-
fall.

Eine im Völkerrecht diskutierte Alter-
native zur Selbstverteidigung ist die 
 humanitäre Intervention. Da kein Völ-
kermord oder schwerste Menschen-
rechtsverletzungen der Ukraine vorlie-
gen, ist auch dies keine tragfähige 
Begründung.

Es handelt sich um einen Angriffs-
krieg. Dieser liegt aus völkerrechtlicher 
Sicht nach der von der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen am 
14.  Dezember 1974 beschlossenen Ag-
gressionsdefinition aus Art.  3 vor bei

Militärgeschichte | Krieg in der Ukraine

United for Peace: Es war das 11. Mal, dass sich die VN-Generalversammlung zu einer solchen Dringlichkeitssitzung zusammenfand. Dies 
geschieht nur im Notfall, wenn der Sicherheitsrat blockiert ist. 
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a) Invasion durch die Streitkräfte eines 
Staates auf das Gebiet eines anderen 
Staates,

b) Beschießung oder Bombardierung 
des Hoheitsgebiets eines Staates,

c) Blockade der Häfen oder Küsten ei-
nes Staates,

d) Angriff durch die Streitkräfte eines 
Staates gegen die Land-, See- oder 
Luftstreitkräfte.

Alle diese Handlungen lassen sich sei-
tens Russlands in der Ukraine feststel-
len. Auch Belarus hat sich eines Angriffs-
krieges nach Absatz f) schuldig gemacht, 
weil es Russland sein Hoheitsgebiet für 
die Angriffshandlungen zur Verfügung 
gestellt hat. Diese Angriffshandlungen 
begründen wiederum das Selbstverteidi-
gungsrecht der Ukraine nach Art. 51 der 
Charta der Vereinten Nationen.

Die Anerkennung der Volksrepubliken 
Donezk und Luhansk als Staaten und 
die mit ihnen geschlossenen Verträge 
sind ebenfalls völkerrechtswidrig, da ein 
Staat nach völkerrechtlicher Definition 
aus einem klar definierten Territorium, 
einer dauerhaften Bevölkerung und ei-
ner effektiven wie dauerhaften Herr-
schaftsgewalt nach innen und außen 
besteht.

Keines der Kriterien trifft auf Donezk 
und Luhansk zu. Das Selbstbestim-
mungsrecht der Völker dient hier eben-
falls nicht als Grundlage, weil es keine 
einseitige und gewaltsame Abspaltung 
vorsieht. Mit dieser Anerkennung ver-
letzt Russland das Interventionsverbot 
aus Art.  3 (7) der Charta der Vereinten 
Nationen, weil es in die innere Zustän-
digkeit eines Staates eingreift. Wegen 

des Vorwurfs Russlands, dass die ukrai-
nische Regierung einen Völkermord be-
gehe, ist die Ukraine vor den Internatio-
nalen Gerichtshof gezogen. 

Internationale Reaktionen 

Bereits seit der Annexion der Krym ist 
ein Verfahren zwischen der Ukraine 
und Russland vor dem Gerichtshof an-
hängig. Die Grundlage für diesen neuen 
Antrag der ukrainischen Regierung ist 
die Konvention über die Verhütung 
und Bestrafung des Völkermords – kurz: 
Völkermordkonvention. Diese Konven-
tion sieht vor, dass die vertragsschlie-
ßenden Parteien sich bei Streitfällen 
über die Auslegung, Anwendung oder 
Durchführung der Konvention sowie 
im Hinblick auf die Verantwortlichkeit 

Angriff auf Zivilisten und zivile Objekte: Nach Angaben lokaler Medien starben bei einem russischen Luftangriff auf eine Shopping Mall in 
Kyjiw mehrere Menschen, 21. März 2022.
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für Völkermord an den Inter-
nationalen Gerichtshof wen-
den können. Dieses Verfahren 
hätte Russland die Gelegen-
heit geboten, seinen Vorwurf 
gegen die Ukraine zu unter-
mauen. Allerdings erschien 
die russische Delegation nicht 
zur Anhörung. Mittlerweile 
hat der Gerichtshof einstwei-
lig entschieden, dass Russland 
den Angriffskrieg gegen die 
Ukraine beenden muss, weil 
er keine Grundlage für die Vor-
würfe sieht.

Obwohl Russland sein durch 
die ständige Mitgliedschaft im 
Sicherheitsrat gewährtes Veto-
recht missbraucht, hat die Ge-
neralversammlung der Verein-
ten Nation mit großer 
Mehrheit in einer Resolution 
dafür gestimmt, dass der Krieg 
beendet werden muss. Russ-
land hat in keiner der Instituti-
onen der Vereinten Nationen 
und darüber hinaus seine Dar-
stellung etablieren können. 

Neue Stärke des 
Völkerrechts?

Stattdessen wurde Russland 
in offiziellen Entscheiden und 
Resolutionen eine Absage 
erteilt. Darauf folgte auch der 
Ausschluss Russlands aus in-
ternationalen Organisationen 
wie dem Europarat. Russland 
ist zunehmend isoliert.

Die von der Europäischen Union, den 
USA und weiteren Staaten verhängten 
Sanktionen sollen Putin die wirtschaftli-
che Grundlage für seinen Krieg entzie-
hen. Dabei müssen die getroffenen 
Maßnahmen jedoch selbst innerhalb 
des Völkerrechts bleiben. Mit den Sank-
tionen dürfen die Staaten keinen politi-
schen Umsturz herbeiführen. Dies käme 
einer Intervention gleich, die derzeit 
nicht vom Sicherheitsrat gedeckt ist.

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine 
ist auch Gegenstand strafrechtlicher 
 Ermittlungen des Internationalen Straf-
gerichtshofs (IStGH) in Den Haag ge-

worden. Obwohl Russland nicht Ver-
tragsstaat des Statuts des Gerichtshofs 
ist, können Ermittlungen wegen der Er-
laubnis der Ukraine aufgenommen wer-
den. Über 39 der 123 Vertragsstaaten ha-
ben die Situation in der Ukraine an den 
IStGH überwiesen und unterstützen 
damit die Wehrhaftigkeit der internatio-
nalen Ordnung.

Kriegsverbrechen

Die Verbrechen werden auf dem ukrai-
nischen Territorium begangen. Hierüber 
darf der IStGH die Gerichtsbarkeit aus-
üben. Allerdings gilt dies nicht für das 
Verbrechen der Aggression (=  Angriffs-

krieg). Dieser Tatbestand wurde unter 
den Vertragsstaaten nachverhandelt und 
unterliegt zusätzlichen Voraussetzungen. 
Zwar verletzt Russland das Gewaltverbot 
der Vereinten Nationen, dennoch fehlt 
die Grundlage, um eine strafrechtliche 
Verfolgung dieses fundamentalen Ver-
stoßes durchzuführen. Der IStGH kann 
über Verbrechen gegen die Menschlich-
keit, Kriegsverbrechen und Völkermord 
die Gerichtsbarkeit ausüben.

Durch zahlreiche Medienberichte 
wird immer deutlicher, dass die russi-
sche Armee auch gegen Zivilisten und 
zivile Objekte Waffengewalt einsetzt. 
Dies würde den völkerstrafrechtlichen 
Tatbestand der Kriegsverbrechen nach 

Die Genfer Abkommen: Kern des humanitären Völkerrechts 

Die vier Genfer Abkommen wurden 1949 kurz nach der Erfahrung der Grenzenlosigkeit 
des Zweiten Weltkrieges geschlossen. Ihr Ziel ist es, ein Mindestmaß an humanitären 
Bedingungen in bewaffneten Konflikten zu wahren. Die Verträge gehen auf vorherige 
Versuche seit der ersten Genfer Konvention 1864 zurück.
Eine Kernregel dieser Abkommen ist die Unterscheidung zwischen Kombattanten und 
Nicht-Kombattanten. Diese Regel soll sicherstellen, dass (unbeteiligte) Zivilisten und zivi-
le Objekte nicht zum Gegenstand bewaffneter Auseinandersetzung werden.
Darüber hinaus verpflichten die Konventionen jede Konfliktpartei dazu, Verwundete und 
Kriegsgefangene zu schützen und zu pflegen. Darauf beruht der besondere Status der 
Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung in bewaffneten Konflikten.
Bis heute haben 196 Staaten die vier Genfer Abkommen unterzeichnet. Kein anderer Ver-
trag hat so viele Vertragsstaaten. Dies spricht für die Bedeutung dieser Verträge, die auch 
den Rahmen für die Auslandseinsätze der Bundeswehr und insbesondere der Rules of 
Engagement bilden. 
Wen die Genfer Abkommen konkret schützen sollen, zeigen bereits die Titel der einzel-
nen Abkommen:
I. Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der bewaffneten Kräfte im 

Felde
II. Verbesserung des Loses der Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen der be-

waffneten Kräfte zur See
III. Behandlung der Kriegsgefangenen
IV. Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten

Militärgeschichte | Krieg in der Ukraine

Guenter Fischer/imageBROKER/Süddeutsche Zeitung Photo
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Art. 8 des IStGH-Statuts erfüllen. Auch 
die Genfer Abkommen und ihre Zusatz-
protokolle sehen die Unterscheidung 
von Kombattanten und Nicht-Kombat-
tanten als eine Kernregel des humanitä-
ren Völkerrechts an. 

Die große Herausforderung der inter-
nationalen Strafverfolgung durch den 
IStGH liegt darin, dass sie ohne eine ei-
gene Polizei Beweise erheben muss. Da-
für ist der Gerichtshof auf verlässliche 
Informationen angewiesen. In dieser 
Hinsicht versucht Russland gezielt, Des-
informationen zu streuen und das Fact 
Finding zu erschweren.

Rückkehr zur internationalen 
Ordnung?

Neben den von Staaten beschlossenen 
Sanktionen gegen Russland erweist sich 
das Völkerrecht als scheinbar durchset-
zungsschwach. Die internationalen Ge-
richtshöfe und Organisationen können 
keinen Frieden oder eine strafrechtliche 
Verfolgung erzwingen. Trotzdem treten 
Staaten und auch die zivile Bevölkerung 

auf der Welt mit Demonstrationen und 
ihrer Solidarität für den Frieden und da-

mit für das Gewaltverbot als Grundprin-
zip der internationalen Ordnung ein. 

Die vor allem in Deutschland wahrge-
nommene Zeitenwende durch den offe-
nen Bruch des Völkerrechts muss nicht 
den Niedergang der regelbasierten Ord-
nung bedeuten. Diese Situation bietet 
auch die Möglichkeit, an ihr festzuhal-
ten und ihren Wert für die friedlichen 
Beziehungen in der Zukunft konsequen-
ter zu wahren. Dazu kann auch das si-
cherheitspolitische Erwachen Deutsch-
lands beitragen. 

Recht umfasst generelle Erwartungen, 
an denen trotz ihrer Enttäuschung fest-
gehalten werden kann. Nur weil eine 
Person einen Diebstahl begeht, ist die 
strafrechtliche Ahndung nicht hinfällig. 
Es kommt jedoch darauf an, das Festhal-
ten an den Erwartungen deutlich zu ma-
chen. Dies leisten im Staat Polizei und 
Gerichte. Sie garantieren die Stabilität 
staatlicher Ordnung.

In den internationalen Beziehungen 
ist es an den Staaten, den internationa-
len Organisationen und auch den Indi-
viduen, dies zu gewährleisten. Dafür ge-
schieht bereits viel. Diese verschiedenen 
Akteure machen deutlich, dass sie an das 

100 Milliarden Euro für die 
Bundeswehr: Generalinspek-
teur Eberhard Zorn (li.), Bun-
desverteidigungsministerin 
Christine Lambrecht (SPD, 
mi.) und die Ausschussvorsit-
zende Marie-Agnes Strack-
Zimmermann (FDP, re.) bei 
einer Sondersitzung des 
Verteidigungsausschusses 
des Deutschen Bundestages 
am 7. März 2022. 
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»Wir erleben  
eine ›Zeitenwende‹.  
Und das bedeutet:  

Die Welt danach ist nicht 
mehr dieselbe  

wie die Welt davor.  
Im Kern geht es um die 

Frage, ob Macht das 
Recht brechen darf.«

Bundeskanzler Olaf Scholz,  
Regierungserklärung, 27. Februar 2022

VÖLKERRECHT
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Völkerrecht gebunden sind und isolie-
ren auf diese Weise Russland.

Der verheerende Bruch des Völker-
rechts lässt sich nicht beheben. Aber 
wie die internationale Strafverfolgung 
und Wahrheits- sowie Versöhnungs-
kommissionen nach anderen bewaffne-
ten Konflikten zeigen, können Prozesse 
organisiert werden, um zu einer recht-
mäßigen Ordnung zurückzukehren. 
Darauf sind die derzeitigen Versuche 
gerichtet, Russlands Präsident Putin 
wieder an den Verhandlungstisch zu 
holen. 

Dr. Henning de Vries ist wissenschaftli-
cher Mitarbeiter am Zentrum für Militär-
geschichte und Sozialwissenschaften der 
Bundeswehr. Er forscht zur Soziologie  
des Völkerrechts – insbesondere des 
humanitären Völkerrechts und des 
Völkerstrafrechts.

Literaturtipps
Fabian Klose, »In the Cause of Humanity«. 
Eine Geschichte der humanitären Intervention 
im langen 19. Jahrhundert, Göttingen 2019.
Angelika Nußberger, Menschenrechte. 
Geschichte, Philosophie, Konflikte, München 
2021.

Systematik des Völkerrechts:  
Völkerstrafrecht ↔ humanitäres Völkerrecht 

Das Völkerrecht ist wie das nationale Recht in verschiedene Be-
reiche organisiert: Völkerstrafrecht, humanitäres Völkerrecht, Um-
welt-, See-, Luft- oder Weltraumrecht. In der Regel handelt es sich 
hierbei um völkerrechtliche Verträge, die Staaten zu einem Thema 
bzw. Bereich untereinander geschlossen haben.

Allerdings ist das Völkerrecht kein geschlossenes Rechtssys-
tem wie das nationale Recht, sondern in die einzelnen Bereiche 
fragmentiert. Es gibt keine zentrale Instanz, die die Konsistenz völ-
kerrechtlicher Regeln zueinander überwacht. Dies bedeutet auch, 
dass ein Bruch des humanitären Völkerrechts nicht direkt als Ver-
stoß gegen das Völkerstrafrecht gewertet werden kann. Verstöße 
gegen das Völkerstrafrecht stellt der Internationale Strafgerichts-

hof in Den Haag oder ein Einzelfalltribunal wie für das ehemalige 
Jugoslawien oder für Ruanda in einem eigenen Verfahren fest. Ei-
nen Verstoß gegen die erwähnte Völkermordkonvention unterliegt 
dem Internationalen Gerichtshof. Dieser Gerichtshof führt nicht die 
strafrechtliche Verfolgung durch, sondern legt die Anwendung der 
Konvention aus.

Mit verschiedenen Verträgen ergeben sich unterschiedliche 
Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten. Deshalb gilt das Völ-
kerrecht insgesamt als durchsetzungsschwach. Ihm fehlen im 
Vergleich zum Staat Instanzen für kollektiv verbindliche Entschei-
dungen.

Untersucht den Krieg in der Ukraine: 
Der Internationale Strafgerichtshof in 
Den Haag. pi
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